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Bebauungsplan

"Winkelfeld"

Gemeinde Bischweier

Übersicht: Luftbild (unmaßstäblich)

zeichnerische Festsetzungen

WA1

III

0.4

GH 13.50

max. 1 WE

je 120 m²

o

WA3

II

0.4

GH 9.50

max. 1 WE

je 250 m²

ED

WA2

II

0.4

GH 10.50

max. 1 WE

je 250 m²

o

MU

III

0.6

GH 13.50

-

o

entfallende Bäumen

bestehende Bäume außerhalb

des Geltungsbereichs

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB durch

GR am 19.06.2017

   erneuter Aufstellungsbeschluss GR am 16.05.2019

2. Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt

am 29.06.2017

    erneute Bekanntmachung am 06.06.2019

3. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

   vom 10.07.2017 bis 31.08.2017

    Infoveranstaltung am 19.07.2017

    erneute Beteiligung vom 11.06.2019 bis 19.07.2019

4. frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB

   vom 20.07.2017 bis 18.08.2017

    erneute Beteiligung  vom 07.06.2019 bis 12.07.2019

5. Auslegungsbeschluss gemäß § 3 (2) BauGB durch

GR am

6. Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 3(2) BauGB im

    Mitteilunsblatt

ffffder öffentlichen Auslegung am

    öffentliche Auslegung vom

    des Planentwurfs

7. Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB

    mit Schreiben

8. Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB durch

GR am

9. Ausgefertigt

    Bischweier, den

 Bürgermeister

    Die textlichen und zeichnerischen  Festsetzungen dieses Bebauungsplans stimmen mit

 den Beschlüssen des Gemeinderats überein.

10. Ortsübliche Bekanntmachung  gemäß § 10 (3) BauGB im

      und in Kraft getreten                                                    Mitteilungsblatt

am

Zeichenerklärung - gem. Planzeichenverordnung

Allgemeines Wohngebiet §4 BauNVO

WA1,2,3

max. 1 WE je

120 m²

Zulässige Zahl der Wohnungen

je angefangene 120 m² Grundstücksfläche

Maß der baulichen Nutzung

§5 Abs.2 Nr.1, §9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO

Grundflächenzahl GRZ
0,4

Zahl der Vollgeschosse maximal
II

Gebäudehöhe als Höchstmaß, Angaben in Meter bezogen auf

die vorgelagerte Höhe der Straßen-bzw. Gehweghinterkante in

Gebäudemitte

GH 9.50

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO

Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

ED

Verkehrsflächen

§9 Abs.1 Nr.11, und Abs.6 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Öffentliche Parkfläche

Verkehrsgrün

Öffentliche Grünfläche

Spielplatz

Grünflächen

§5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

§5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.20,25 und Abs.6 BauGB

Anpflanzung von Bäumen

Art der baulichen Nutzung

§5 Abs.2 Nr.1, §9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO

zeichnerische Festsetzungen

Offene Bauweise

o

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB

Niederschlagswasser - Rückhaltung

R

Straßenbegrenzungslinie

Erhaltung von Bäumen

Urbanes Gebiet            §6a BauNVO

MU

Parkanlage

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft, CEF-Maßnahme, siehe Ziffer 8.2  h-o

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.12,14 und Abs.6 BauGB

Fläche für Versorgungsanlage (Elektrizität)

Wasserfläche (Winkelgraben)

Baugebiet

Zahl der

Vollgeschosse

Grundflächen-

zahl

Gebäudehöhe

Bauweise

Anzahl der Wohneinheiten

Füllschema

der Nutzungsschablone

Baugebiet

Zahl der

Vollgeschosse

Grundflächen-

zahl

Gebäudehöhe

Bauweise

Anzahl der Wohneinheiten

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

§9 Abs.7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen §1 Abs.4, §16 Abs.5  BauNVO

Geplante Grundstücksgrenze

Gebäude Bestand

  Kennzeichnung der Lärmpegelbereiche (LPB) nach

DIN 4109, siehe planungsrechtliche Festsetzungen

Ziffer 9.0

LPB II

LPB III

Bezugspfeil bei Eckgrundstücken, siehe Ziff. 2.2 der textl. Festsetzungen

LW Verkehrsfäche besonderer Zweckbstimmung - Landwirtschaftlicher Weg

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports

(Maßketten in roter Schriftfarbe)

§9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB

Stellplätze, Garagen, Carports
St, Ga, Car

Ausschnitt Bebauungsplanfestsetzungen für  Flurstücknummer 1584 und 1585   M.1:1000

Fortsetzung siehe "Ausschnitt Bebauungsplanfestsetzungen für  Flurstücknummer 1584 und 1585"(rechts)

Fläche für  CEF-Maßnahme, siehe Ziffer 8.2 h-o

Fläche für  CEF-Maßnahme, siehe Ziffer 8.2 h-o

R

schoch bühler freie architekten partnerschaftsgesellschaft mbB

Two in one - Gemeinsam bauen mit Holz - Bischweier, Baugebiet Winkelfeld

1403 m2

1140 m2

2-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse und Garten
ca. 45 m2

4-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse und Garten
ca. 117 m2

3-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse und Garten
ca. 97 m2

5-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse
ca. 116 m2

2-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse
ca. 59 m2

3-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse
ca. 97 m2

Welche Vorteile bietet eine Baugemeinschaft?
Eine Baugemeinschaft bietet maßgebliche
Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Planung der
Grundrisse, der Gestaltung und Ausstattung des
Gebäudes und der Wohnräume. Von Anfang an
können Wünsche der Bauherren seitens der
Architekten berücksichtigt werden.
Durch den Zusammenschluss bereits während der
Planungsphase ist es möglich zu einem frühen
Zeitpunkt spätere Mitbewohner und Nachbarn
kennenzulernen. Bauen in der Gemeinschaft
reduziert den organisatorischen Aufwand für den
Einzelnen und die Gruppe entwickelt durch den
gemeinsamen Planungs- und
Realisierungsprozess eine hohe Identifikation mit
dem eignen Haus, bzw. der eigenen Wohnung, und
dem zukünftigen Wohnumfeld.
Nicht zuletzt lassen sich durch die gemeinsame
Planung und Koordination der verschiedenen
Gewerke und am Bau beteiligten Firmen deutliche
Synergieeffekte erzielen und Kosten einsparen.
Das Bauen in der Gemeinschaft ist damit eine
kostengünstige Alternative zum schlüsselfertigen
Kauf einer in der Regel nicht maßgeschneiderten
Immobilie.

Two in one - Gemeinsam Bauen mit Holz
Auf dem Grundstück in zentraler Lage im
Baugebiet „Winkelfeld“ werden zwei
architektonisch ansprechende Mehrfamilienhäuser
in Holzbauweise mit Energie-Effizienzhaus-
Standard KfW 40 und QNG-Förderung
(Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen) entstehen.  
Nach derzeitigen Planungsstand werden dabei
über einer gemeinsamen Tiefgarage zwei
gegeneinander verschobene, dreigeschossige
Mehrfamilienhäuser mit zurückgesetzten
Penthouse-Wohnungen auf dem Dach realisiert
werden. Insgesamt sind 22 Wohneinheiten (2x11
WE) geplant, mit Wohnungsgrößen von 2 bis 5
Zimmern und Wohnflächen von ca. 50 ­120m². 
Das Prokjekt wird in zwei unabhängigen
Bauabschnitten verwirklicht.

2-Zimmer-Wohnung
mit Dachterrasse
ca. 69 m2

2-Zimmer-Wohnung
mit Dachterrasse
ca. 62 m2

Günstige Finanzierung
durch KFW 40

QNG Zertifikat

Projektstart: Frühjahr 2026

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

Erdgeschoss

1. - 2. Obergeschoss

Dachgeschoss

weitere Informationen unter
www.architectoo.de

Andreas Schoch
Architekt BDA

T 0721-48 07 39-0
Mobil: 0152-53 62 00 25
schoch@architectoo.de

Hirschstraße 53
76133 Karlsruhe

Förderstandard KfW 40 und QNG+
Die Umsetzung der Gebäude in Holzbauweise garantiert nicht nur eine schnelle Realisierung, sondern
auch ein hohes Maß an Energieeffizienz. Diese ermöglich eine kostengünstige Finanzierung und
Förderung im Rahmen von zinsvergünstigten Darlehen und Steuervorteilen durch das Förderprogramm
„Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen“ (QNG).
Der hohe Effizienzstandard sichert darüber hinaus auch langfristig niedrige Betriebskosten und trägt so
zum Werterhalt der Immobilie bei.


